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Rechtsprechung
BGB § 2314 Abs. 1 S. 3
Anspruch auf Ergänzung eines notariellen Nachlass-
verzeichnisses

Der Pfl ichtteilsberechtigte kann die Ergänzung bzw. 
Berichtigung eines notariellen Nachlassverzeichnis-
ses auch dann verlangen, wenn dieses wegen unter-
bliebener Mitwirkung des Erben teilweise unvoll-
ständig ist (hier: verweigerte Zustimmung des Erben 
zu einem Kontendatenabruf des Notars bei einem 
ausländischen Kreditinstitut).

BGH, Urt. v. 20.5.2020 – IV ZR 193/19

Problem
Es geht um einen Pfl ichtteilsstreit zwischen der zur Al-
leinerbin eingesetzten Tochter (T) der 2010 verstorbe-
nen Erblasserin und den beiden Enkelinnen (Töchter 
einer weiteren verstorbenen Tochter der Erblasserin). 
Die Enkelinnen nahmen ihre Tante in einem Verfahren 
vor dem AG Bonn im Wege der Stufenklage auf Zah-
lung des Pfl ichtteils in Anspruch. Durch Teilurteil des 
AG Bonn vom 23.11.2017 wurde die Tante verurteilt, 
gegenüber den Enkelinnen Auskunft gem. §  2314 
BGB über den Bestand des Nachlasses der Erblasserin 
durch Vorlage eines notariell aufgenommenen und voll-
ständigen Verzeichnisses zu erteilen und die Pfl icht-
teilsberechtigten bei der Aufnahme des Verzeichnisses 
zuzuziehen. 

Die Erbin legte am 4.5.2018 ein notarielles Verzeich-
nis vor und meint – im Gegensatz zu den die Vollstre-
ckung betreibenden Enkelinnen –, sie habe den titulier-
ten Auskunftsanspruch erfüllt. Daher beantragte sie im 
Wege der Vollstreckungsabwehrklage (§ 767 ZPO), die 
Zwangsvollstreckung aus dem genannten Urteil des AG 
Bonn für unzulässig zu erklären. 

In der Sache betriff t der Streit das Gemeinschaftskonto 
der Erblasserin bei der Raiff eisenbank M in Österreich, 
zu dem der Notar keine Ermittlungen angestellt und 
keine Angaben in das Nachlassverzeichnis aufgenom-
men hat. Die Erbin hatte dem Notar zwar nach Auf-
tragserteilung eine Vollmacht dazu erteilt, Kontenaus-
künfte zur Errichtung des Nachlassverzeichnisses bei 
deutschen Kreditinstituten zu beantragen. Einen Kon-
tendatenabruf des Notars für Kontenverbindungen in 
Österreich hatte die Erbin jedoch nicht ermöglicht. 

Entscheidung
Der BGH entscheidet in Übereinstimmung mit dem 
Berufungsgericht, dass die Vollstreckungsabwehrkla-
ge der Klägerin (Erbin) gem. §  767 Abs.  1 ZPO un-

begründet ist. Nach Ansicht des BGH ist der titulierte 
Anspruch der Beklagten auf Auskunft über den Bestand 
des Nachlasses gem. § 2314 Abs. 1 S. 1 u. 3 BGB nicht 
durch Vorlage des notariellen Nachlassverzeichnisses 
vom 4.5.2018 gem. § 362 Abs. 1 BGB erfüllt worden. 

Der BGH bekräftigt zunächst die mittlerweile ganz 
h. A., dass der Notar im Falle des notariellen Nachlass-
verzeichnisses den Bestand des Nachlasses selbst und 
eigenständig zu ermitteln habe und durch Bestätigung 
des Bestandsverzeichnisses als von ihm aufgenommen 
zum Ausdruck zu bringen habe, dass er den Inhalt ver-
antworte. Der BGH betont auch die grundsätzliche 
Mitwirkungsverpfl ichtung des Erben (vgl. dazu auch 
BGH DNotZ 2019, 204 = FamRZ 2019, 141 m. Anm. 
Müller-Engels). Diese konkretisiert sich u. a. darin, dass 
der Erbe eigene Auskunftsansprüche gegenüber Geld-
instituten oder sonstigen Dritten durchzusetzen oder 
die Dritten zu ermächtigen habe, die benötigten Aus-
künfte unmittelbar dem Notar zu erteilen (vgl. OLG 
Bamberg ZEV 2016, 580 Tz. 5 = MittBayNot 2017, 169 
m. Anm. Braun). Ist das Nachlassverzeichnis dennoch 
unvollständig oder unrichtig, so kann der Pfl ichtteils-
berechtigte grundsätzlich nicht Ergänzung oder Be-
richtigung des Verzeichnisses verlangen. In diesem 
Fall ist der Pfl ichtteilsberechtigte nach dem Gesetz viel-
mehr – soweit die Voraussetzungen des §  260 Abs.  2 
BGB vorliegen – auf den Weg der eidesstattlichen Ver-
sicherung verwiesen (ganz h. M.; vgl. nur Staudinger/
Herzog, BGB, 2015, § 2314 Rn. 84). 

Der BGH schließt sich allerdings der h.  A. in Recht-
sprechung und Literatur an, die von diesem Grund-
satz verschiedene Ausnahmen anerkennt: So kann 
ein Anspruch auf Ergänzung oder Berichtigung eines 
Nachlassverzeichnisses bestehen, wenn darin eine un-
bestimmte Mehrheit von Nachlassgegenständen (etwa 
aufgrund eines Rechtsirrtums des Pfl ichtigen) nicht 
aufgeführt ist (vgl. BGH BeckRS 1952, 103508; OLG 
Düsseldorf BeckRS 2019, 33229, Tz.  11  ff .), wenn An-
gaben über den fi ktiven Nachlass oder Schenkungen 
fehlen (vgl. OLG Oldenburg NJW-RR 1992, 777), wenn 
die Auskunft zwar dem Wissensstand des Verpfl ich-
teten entspricht, dieser sich jedoch fremdes Wissen 
trotz Zumutbarkeit nicht verschaff t hat (vgl. OLG 
Saarbrücken ZEV 2011, 373, 375), oder wenn sich der 
Notar auf die Wiedergabe der Bekundungen des Erben 
ohne eigene Ermittlungstätigkeit beschränkt (vgl. OLG 
Koblenz ZEV 2018, 413 Tz. 17). 

Nach diesen Grundsätzen ist das notarielle Nachlass-
verzeichnis nach Ansicht des BGH im vorliegenden 
Fall unvollständig gewesen, weil es keine umfassenden 
Angaben über die Geschäftsbeziehungen der Erblas-
serin zur Raiff eisenbank M in Österreich enthält. Die 
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vom Notar in Bezug genommenen Vermögenserklärun-
gen im österreichischen Verlassenschaftsverfahren, die 
rein private Erklärungen des Erben darstellten, erachtet 
der BGH nicht für ausreichend oder gleichwertig. Der 
Anspruch der Pfl ichtteilsberechtigten gegen die Erbin 
besteht dementsprechend fort. 

Rechtsprechung in Leitsätzen – Volltext 
abrufbar unter www.dnoti.de/Entschei-
dungen

BGB § 2325 Abs. 1
GbR; Pfl ichtteilsergänzungsanspruch bei Anwach-
sung unter Ausschluss des Abfi ndungsanspruchs

Die bei einer zweigliedrigen, vermögensverwalten-
den Gesellschaft bürgerlichen Rechts für den Fall 
des Todes eines Gesellschafters vereinbarte Anwach-
sung seines Gesellschaftsanteils beim überlebenden 
Gesellschafter unter Ausschluss eines Abfi ndungsan-
spruchs kann eine Schenkung im Sinne von § 2325 
Abs. 1 BGB sein.

BGH, Urt. v. 3.6.2020 – IV ZR 16/19

WEG §§ 3, 8
Teilung eines Miteigentumsanteils

Ein Miteigentumsanteil an einem Grundstück kann 
nicht im Wege eines Teilungsvertrags nach § 3 WEG 
zerlegt und mit Sondereigentum verbunden werden, 
wenn die dadurch neu gebildeten Einheiten sämtlich 
in der Hand des ursprünglichen Miteigentümers ver-
bleiben sollen; hierfür bedarf es zusätzlich einer Tei-
lungserklärung nach § 8 WEG.

OLG München, Beschl. v. 15.6.2020 – 34 Wx 144/20

ErbbauRG § 5
Zustimmung nach § 5 ErbbauRG; maßgeblicher 
Zeitpunkt

Die Wirksamkeit der durch den Eigentümer erklär-
ten Zustimmung nach § 5 Abs. 1 ErbbauRG dauert 
auch dann fort, wenn nachträglich die Berechtigung 
hierzu durch den Verlust der Eigentümerstellung ent-
fällt, bevor der Eintragungsantrag gestellt worden ist.

OLG München, Beschl. v. 15.6.2020 – 34 Wx 131/20
BGB §§ 139, 167, 311b, 925
Herbeiführung der Heilung bei formnichtiger Auf-
lassungsvollmacht

Die in einem notariell beurkundeten Angebot 
auf Ü bertragung eines Miteigentumsanteils an 
einem Grundstück erteilte Aufl assungsvollmacht 
ist im Fall der Formnichtigkeit des Angebots im 
Zweifel ebenfalls unwirksam. Anders liegt es, 
wenn eine Partei die andere unwiderrufl ich zur 
Aufl assung bevollmächtigt hat, um so die Voll-
ziehung des Vertrags – und damit die Heilung der 
Formnichtigkeit des gesamten Vertrags – zu si-
chern (im Anschluss an BGH Urteile vom 19. De-
zember 1963 – V ZR 121/62 – WM 1964, 182; vom 
30. Oktober 1987 – V ZR 144/86 – NJW-RR 1988, 
348 und vom 17. März 1989 – V ZR 233/87 – NJW-
RR 1989, 1099).

BGH, Urt. v. 27.5.2020 – XII ZR 107/17

Veranstaltungen
Aktuelle Probleme der notariellen Gestaltung im 
Erb- und Familienrecht (Keim/Müller-Engels/Reetz), 
4.9.2020 Heusenstamm

Modularer Lehrgang für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Notariat: Modul 4 – GNotKG und Erb-
recht (Tondorf), 7.-8.9.2020 Oldenburg

Modularer Lehrgang GNotKG von A-Z – Modul  2 
Gebührenrechnungen mit Bezug zum Erb- und 
Familienrecht (Tondorf), 9.9.2020 Bochum

18. Jahresarbeitstagung des Notariats (Basty/Born/
Bosch/Brückner/Drescher/Forschner/Heckschen/
Herrmann/Holthausen-Dux/Karczewsk i /Keim/
Kesseler/Loose/Schmidt-Räntsch/Sommer/Thelen/
Tombrink/Wälzholz), 10.-12.9.2020 Berlin

3. Jahreskurs für Quer- und Wiedereinsteiger in das 
Notariat (Hagemann/Pelikan/Kersten/Tiedtke), 17.-
19.9.2020 Heusenstamm

Die Gestaltung von Eheverträgen (Reetz), 21.9.2020 
Kiel

Übergabeverträge im Grundbuch-, Sozial-, Pfl icht-
teils- und Steuerrecht (Gibhardt), 21.9.2020 Kassel

45. Vorbereitungslehrgang auf die notarielle Fach-
prüfung (Bosch/Forschner/Leidner/Meier/Monreal/


